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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Ausführungen zur Abweichung von den raumordnerischen 
Maßgaben des Regierungspräsidiums Gießen vom 04.06.2008 werden zur 
Kenntnis genommen. Die Sitzungen der Regionalversammlung sind öffentlich. 
Es obliegt dem Regierungspräsidium, wie die Inhalte der dort diskutierten Vor-
lagen und getroffenen Entscheidungen kommuniziert werden. Insofern weist 
der Magistrat die Kritik an einer unzureichenden Kommunikation und bezüg-
lich der Glaubwürdigkeit zurück. 

Es wird entgegengehalten, dass sich mit der damaligen Abweichungsentschei-
dung 16 Jahren später Entwicklungsabsichten des Betriebes abzeichnen, die 
auch den Träger der Raumordnungsplanung zu einer Reaktion auf veränderte 
Verhältnisse, die bei der Festlegung des damaligen Ziels, noch nicht berücksich-
tigt werden konnten, befähigen. Dies bringt auch der geänderte § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz zum Ausdruck, wonach die „Kann-Vorschrift“ zu einer 
„Soll-Vorschrift“ 2023 geändert wurde, auf die im Abweichungsbescheid durch 
das Regierungspräsidium vom Mai 2024 verwiesen wird. Danach soll die 
Raumordnungsbehörde einer Zielabweichung stattgeben, wenn die Abwei-
chung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist.Für den Beschluss 
zum Zielabweichungsantrag des Magistrates ist allein die Regionalversamm-
lung verantwortlich. Alle Entscheidungen der Regionalversammlung bzgl. der 
erforderlichen Zulassung einer Abweichung vom gültigen Regionalplan 2010 
inkl. der Änderung der Maßgaben wurden, wie in derartigen Verfahren üblich, 
abgewartet, bevor die Beschlüsse zur Baurechtschaffung durch die Stadtverord-
netenversammlung getroffen werden. 
Weiterhin obliegt es grundsätzlich jedem politischen Gremium, über die Ver-
bindlichkeit von Beschlüssen aus vorangegangenen Legislaturperioden neu zu 
befinden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           : Die Kritik an den „voreingenommenen Stellungnahmen“  im Zu-
sammenhang mit den raumordnerischen Rahmenbedingungen wird zurück-
gewiesen  
Diesbezügliche Presse-Aussagen aus dem März 2022 sind/waren dahinge-
hend zu verstehen, dass angesichts der bereits in 2021 beschlossenen Neu-
ausweisung der Betriebserweiterung im 1. Fortschreibungsentwurf des Regio-
nalplanes in Magistrat und Koalition erwogen worden ist, diese Fortschrei-
bung abzuwarten - was dann aber u.a. aufgrund der unklaren Zeitperspektive 
der Regionalplanung zu Gunsten eines im November 2023 beantragten Ziel-
abweichungsverfahrens verworfen worden ist.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu         : Die Unterstellung einer mangelnden Distanz zwischen planender 
Behörde und Unternehmen wird zurückgewiesen. 
Bei dieser Bebauungsplan-Art wird lediglich der (separate) Vorhaben- und Er-
schließungsplan von der Vorhabenträgerin und den von ihr beauftragten Büros 
erstellt. Der eigentliche und rechtsverbindliche vorhabenbezogene Bebauungs-
plan wird vom Magistrat und dem (in diesem Fall von einem durch ihn beauf-
tragtes) Planungsbüro verantwortet. Der auch zur erstmaligen und jetzigen Er-
weiterung beanspruchte Wald ist Staatsforst und wird demgemäß von Hessen 
Forst durch Verkauf "zur Verfügung gestellt". Die Stadt profitiert von diesem 
Verkaufsgeschäft nicht. 
 

Zu            : Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt: 
Kritik und Anregungen wurden zum Entwurf hin weitgehend aufgenommen. 
Der Magistrat hatte bereits zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens ange-
kündigt, dass neben der Anwendung der üblichen, auch auf Umweltschutzgüter 
bezogenen Bewertungskriterien bei der umfassenden Alternativen- sowie Vari-
antenprüfung auch und erstmals bei einem derartigen Verfahren der CO2-As-
pekt in die Abwägung einbezogen wird. Wie sich mittlerweile herausgestellt 
hat, sind alle üblichen Eingriffe des Planvorhabens in die Natur- und Umweltgü-
ter ausgleichbar, nur nicht der Nachteil bei einer CO2-Gesamtbilanzierung. 
Der Magistrat weist nachdrücklich den Vorwurf zurück, dass das ausgewählte 
Fachbüro „keine umfassende Expertise“ aufweise. 
Dennoch wurde die CO2-Bilanzierung aufgrund der Kritik aus der Vorentwurfs-
Auslegung nochmals in einem Alternativszenario an mehreren Parametern so 
geändert, dass der in der Literatur jeweils ungünstigste zu findende Wert ange-
setzt wurde, erneut durchgeführt. Dazu gehörten u.a. die zukünftige CO2-Bin-
dungswirkung des zu rodenden Baumbestands, die Bindungswirkung der Dach-
begrünung und die Emissionen der zusätzlichen Transporte und die Einsparung 
durch betriebsinternen Logistik.   
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu            : 
 
Im Ergebnis weist die beantragte und mit dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan verfolgte Erweiterungsvariante immer noch mit deutlichem Abstand die ge-
ringsten THG-Emissionen auf. Eine Gewichtung dieses Bewertungsaspektes ge-
genüber den anderen Umwelt-, Sozial- und wirtschaftlichen Aspekten ist gesetz-
lich nicht vorgegeben, sondern unterliegt vollständig der politischen Abwä-
gung. 
 
Zu Nr.1: Die Untersuchung einer „Null-Variante“ ist im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht vorgesehen. Die Null-Variante ist implizit aber dennoch in der Bilanz 
enthalten, da sich alle ermittelten Werte relativ auf die Null-Variante beziehen. 

Zu Nr. 2: Zum Entwurf wurden die Werte überprüft und ggf. korrigiert. 

Die Anregungen der Nrn. 3, 4, 6 und 7 wurden in der Alternativbilanz mit den 
Ungünstigsten, in der Literatur zu findenden Werte berücksichtigt. 

Zu Nr. 5: Es ist davon auszugehen, dass das anfallende Holz weitgehend stoff-
lich verwertet wird und der darin enthaltene Kohlenstoff weiterhin gespeichert 
bleibt. Das Astwerk würde bei Fortsetzung der regulären Forstwirtschaft ebenso 
anfallen. Das im Boden gespeicherte CO2 wird bei Anwendung des Boden-
schutzkonzeptes im Boden gespeichert bleiben. 

 
  

4 

4 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universitätsstadt Gießen | Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung Firma Bieber + Marburg II“ 40 

 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu            : 
Zu Nr. 8.: Die Annahme bzw. Einberechnung des Rückbau-Aufwandes bei der 
Gail-Variante ist methodisch korrekt. Sie wird dem Vorhaben zugerechnet, 
durch das er veranlasst wird. Von einem „Sowieso-Rückbau“ ist nicht auszuge-
hen.  

Zu Nr. 9. – 10: Die Art der Netzwerkverbindung sowie die sonstige Infrastruk-
tur-Ausstattung (Tankstelle, Waschstraße, LKW-Stellplätze) bei zwei räumlich 
getrennten Betriebsstandorten wird alleinig durch die Firma entschieden. Dies 
hat auch keine relevanten Auswirkungen auf die CO2-Bilanz, da z.B. die Mit-
benutzung der Infrastuktur am Hauptstandort erhebliche Zusatzverkehre auslö-
sen würde. 

Zu Nr. 11 – 12: Dem Magistrat erscheint die Annahme der Firma, dass bei 
den Teilverlagerungs-Varianten zusätzliche LKW(-Fahrten) nötig werden, plau-
sibel. 

Zu Nr. 13: Der Magistrat geht auch davon aus, dass die der Bilanzierung zu 
Grunde liegenden Firmen-Angaben korrekt sind. Erhebliche Unplausibilitäten 
wären auch dem erfahrenen Gutachter aufgefallen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 
Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Der Hinweis wurde im weiteren Verfahren berücksichtigt: 
Im Zuge der Standortvariantenprüfung wurde lediglich eine Umweltverträglich-
keitsvorprüfung durchgeführt. Die wesentlich detailliertere Umweltprüfung, die 
schließlich auch Grundlage für die Abwägung ist, wurde erst im weiteren Bau-
leitplanverfahren durchgeführt. Dabei wurden die Auswirkungen auf alle nach 
BauGB zu berücksichtigenden Umweltgüter, darunter insbesondere auch Natur 
und Landschaft, geprüft und Maßnahmen entwickelt, um die Auswirkungen zu 
minimieren bzw. auszugleichen und artenschutzrechtliche Verbote zu vermei-
den. Die dabei entwickelten Ausgleichsmaßnahmen sind geeignet, die Auswir-
kungen des Eingriffs am Betriebsstandort weitestgehend zu kompensieren. Des-
halb bleiben auch in der ökologischen Gesamtbewertung aller zu betrachten-
den Umweltgüter die THG-Emissionen die schwerwiegendsten nicht kompensier-
baren Auswirkungen auf die Umwelt. Damit bleibt die Betriebserweiterung am 
Standort auch nach der ökologischen Gesamtbewertung die sinnvollste Vari-
ante. 
Im Zuge des Zielabweichungsverfahrens wurden durch Maßgaben verfügt, 

dass auch die Schutzwald- und Erholungswaldfunktionen des Regionalen Grün-

zuges auszugleichen sind. Unter Beteiligung der zuständigen Forstbehörden 

und der Regionalplanung wurden Schutzwald- und Erholungswaldfunktionen in 

die Ausgleichskonzeption und die Textfestsetzungen zum Entwurf des B-Plans 

aufgenommen. 

Die im Ergebnis erfolgende Empfehlung für die von der Fa. Bieber + Marburg 
und dem Magistrat verfolgte Betriebserweiterungs-Variante ist, auch in Abwä-
gung zu deren Nachteilen bei vielen sonstigen Umwelt-Kriterien, nicht allein 
ausschlaggebend für die Gesamt-Abwägung mit sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekten, die letztlich maßgeblich durch die politischen Gremien zu treffen ist. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Lutz Hiestermann, Stellungnahme vom 08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Noch zu            :  
Der Magistrat sieht keinerlei umwelt-, planungs- oder abwägungs-rechtlichen 
Probleme beim im Bebauungsplanverfahren nachvollzogenen Abwägungsvor-
schlag, der von der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden muss. 
Die beschriebenen Herausforderungen, den Stadtwald resilienter gegenüber 
den lokalen Folgen des Klimawandels zu machen, wurden in der Ausgleichs-
konzeption ebenfalls berücksichtig. 
 
Zu           : Die Hinweise auf CO2-reduziertes Bauen und Festsetzungen zu 
PV-Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
Bzgl. der angeregten Vorgabe zur Festsetzung eines verpflichtenden Einsatzes  
klima-freundlicher Baumaterialien fehlt die Ermächtigungsgrundlage im § 9 
BauGB. Da ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren gewählt worden 
ist, käme hierzu ersatzweise die Verständigung auf eine solche Bauweise mit 
der Vorhabenträgerin im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie deren Absi-
cherung im Durchführungsvertrag in Betracht. Bisher wurde diesbezüglich aber 
die überwiegende Verwendung von Stahl bei der Neuerrichtung der Lagerhal-
len mit Regalsystemen zur Lagerung/Konditionierung schwerer Stahlprodukte 
abgestimmt. Auch Stahl wird (in Deutschland) künftig zunehmend klimafreund-
lich/er hergestellt. Klimarelevant ist aber insbesondere der Fakt, dass alle ge-
planten Hallen und somit über 90% des neuen Bauvolumens (als sog. Kalthallen) 
unbeheizt betrieben werden. Regelungen zur PV-Nutzung und ihr dauerhafter 
Betrieb sind in den Textfestsetzungen und im Durchführungsvertrag enthalten. 
 

Zu             : Die Einschätzung, dass durch die Erweiterungsplanung Rechts-
ansprüche für eine nochmalige Erweiterung ausgelöst werden, wird nicht ge-
teilt.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

Allmende Lastenrad Projekt  - dass ALLrad e.V., Stellungnahme vom 
08.11.2023 
__________________________________________________________________ 
Behandlungsvorschlag: 
 
Zu            : Die Aussage wird zur Kenntnis genommen aber nicht geteilt. 
Die Fa. Bieber + Marburg hat das Baurecht der damaligen Erweiterungs-Pla-
nung durch fertiggestellte, angelaufene oder kurzfristig geplante Maßnahmen 
vollständig ausgeschöpft. Aufgrund weiterer erkannter Bedarfe wurde in 2017 
die nochmalige Betriebserweiterung angefragt und 2022 formell beantragt. Der 
Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur noch-
maligen Erweiterung des Betriebsgeländes wurde von der Stadtverordnetenver-
sammlung angenommen. Eine alternative Strategie hierzu liegt nicht vor. Vari-
anten wurden jedoch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft., stell-
ten sich dabei insgesamt aber nicht als sinnvoller dar. 
 

Zu             : Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen: 
Im Rahmen der Gesamtabwägung aller Schutzgüter inklusive der CO2-Bilanzen 
stellt die Erweiterung an dem bestehenden Firmenstandort zwar aus naturschutz-
fachlicher Sicht den stärksten Eingriff dar, die jedoch mit der umfangreichen 
Ausgleichskonzeption und deren Sicherstellung durch Festsetzungen und Rege-
lungen im Durchführungsvertrag auch zum Schutz- und Erholungswald weitest-
gehend kompensiert werden können.  
Im Zuge der Weiterentwicklung der Umweltprüfung im fortschreitenden Verfah-
ren wurden auch die lokalen Folgen des Klimawandels betrachtet und in die 
Ausgleichskonzeption auch Maßnahmen zur Abmilderung der lokalen Klimafol-
gen integriert. Dabei stellt die Dachbegrünung nur einen sinnvollen Baustein, 
neben vielen anderen dar. 
Ebenso integriert wurden umfangreiche Maßnahmen zur Aufwertung von Wald-
habitaten zum Schutz der biologischen Vielfalt. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

VCD e.V., Stellungnahme vom 24.10.2023 
__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu             : Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht 
die Ebene des Bebauungsplanes. 
Eine Busanbindung des Plangebietes wäre nur über die in RMV-Trägerschaft 

verkehrende Regionalbuslinie 375 (Lich-Pohlheim-Gießen, „Linienbündel Gie-

ßen-Südost“) und in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger Hessen Mobil 

möglich. Weder der hierfür maßgebliche Regionale Nahverkehrsplan (2021) 

noch der in 2020 fortgeschriebene NVP für den Landkreis Gießen enthalten 

diesbezügliche Zielaussagen.  

Der Magistrat müsste ein solches Planungsziel, das kein Gegenstand von Be-

bauungsplan-Festsetzungen sein kann, zunächst mit der zuständigen Aufgaben-

trägerin und Hessen Mobil abstimmen, bevor vertragliche Vereinbarungen ge-

troffen werden könnten. Derzeit laufen erste Vorabstimmungen mit Hessen Mo-

bil, da der kombinierte, einseitige Fuß-/Radweg entlang der Landesstraße aus-

gebaut werden soll. Es geht dabei auch um die Frage des erforderlichen Aus-

baustandards.Von der Landesstraße 3132 bis zum Betriebsareal beträgt die 

Wegelänge ca. 400 m. 
 

Zu            : Diese Anregung wird zwar grundsätzlich vom Magistrat unter-
stützt. Es wird aber weder eine angemessene Begründung zur vertraglichen 
Verpflichtung, noch eine von der Fa. Nextbike an diesem Standort als eigen-
wirtschaftlich angesehene Lösung unterstellt.  
Zudem bietet die Fa. Bieber + Marburg seit 5 Jahren ihren Beschäftigten Job-
Räder zu günstigen Konditionen an, was auch auf große Akzeptanz stößt. 
Die Fa. Bieber + Marburg wird über diese Anregung informiert und um Prü-

fung einer Realisierbarkeit gebeten.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

VCD e.V., Stellungnahme vom 24.10.2023 
__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 
Zu           :. Die beschriebene/dargestellte Parksituation belegt einerseits den 
Bedarf für eine Betriebserweiterung, sie resultiert(e) andererseits vor allem aus 
den laufenden Bauarbeiten am Unternehmen.  
Mit Umsetzung des Bebauungsplanes ist eine Entspannung der Situation zu er-
warten. Es wird geprüft, ob und inwieweit ordnungsrechtliche Maßnahmen o-
der auch vertragliche Regelungen zur Problembeseitigung (nach Ausbau) er-
forderlich werden. 
 
Zu           : Durch die Einbindung der DB sowie des Eisenbahnbundesamtes im 
Bebauungsplanverfahren wird sichergestellt, dass die Sicherheitsanforderun-
gen am Bahnübergang auch im Ausbaufall gewährleistet werden.  
 

Zu           : Im oder in den erforderlichen Baugenehmigungsverfahren wird auf 
die Einhaltung aller Vorgaben der Stellplatzsatzung geachtet. Ein zusätzlicher 
vertraglicher Regelungsbedarf wird nicht erkannt. 
 

Zu             :.Die Errichtung eines Parkdecks als alternative Unterbringung der 
zur Entwurfsoffenlage dargestellten, jedoch dezentral angeordneten 206 
PKW-Stellplätze wurde (nochmals) geprüft. Wird aber nicht als zutreffend an-
gesehen.  
Angesichts der Entfernungen auf dem im Ausbaufall fast 10ha großen Betriebsa-

real wird eine zentrale Parkierung allerdings als unrealistisch eingeschätzt, zu-

mal der Einspareffekt bei der Waldrodung nur auf wenige 100 m² eingeschätzt 

wird. 

 

Zu           : Die Zustimmung zur Begrünungs-Auflage von ebenerdigen Stell-
plätzen sowie der Hinweis auf die inhaltliche Beschränkung der VCD-Anregun-
gen werden zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan SCH 08/04 „Erweiterung „Firma Bieber 
+ Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlegung und Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 

VCD e.V., Stellungnahme vom 24.10.2023 
__________________________________________________________________ 

Behandlungsvorschlag: 
 

Zu             : Die kritische grundsätzliche Einschätzung wurde zur Kenntnis ge-
nommen und im Zuge des weiteren Verfahrens rechtskonform abgearbeitet:  

Die Bearbeitung naturschutzfachlicher, forstrechtlicher und ökologischer Pla-
nungsanforderungen erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Rechtsvorschriften 
und in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Fachbehörden.  
 

Im Rahmen der Umweltprüfung, die alle nach BauGB zu berücksichtigenden 
Umweltgüter umfasst und sich auch mit den Belangen des Natur- und Klima-
schutzes eingehend befasst, wurden im weiteren Bauleitplanverfahren die an-
gesprochenen Fragen eingehend untersucht und geklärt. Dabei wurden umfang-
reiche Ausgleichmaßnahmen geplant, die geeignet sind, die naturschutzfachli-
chen Eingriffe ortsnah zu kompensieren und das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbote sicher zu vermeiden.  
 
Die Maßnahmen werden über Festsetzungen und Regelungen im Durchfüh-
rungsvertrag gesichert.  
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